
Absender: 

Stadt Eggesin 
Steuern und Abgaben 
Stettiner Straße 1 
17367 Eggesin 

Fragebogen zur Ermittlung der Zweitwohnungssteuer 

(Steuerpflicht/Änderung besteht ab dem Monat nach Besitzübergabe  / ) 
 Monat  /  Jahr 

Adresse des/r zu veranlagenden   Hauses    Bungalows    Wohnung  Laube 

Straße, Hausnummer 

Bei nicht eigengenutztem Wohnraum 
Nettokaltmiete lt. Mietvertrag:  € (Bitte Kopie mitsenden!) 

Bei eigengenutztem Wohnraum 
Größe des Wohnraums in m²  

Kochgelegenheit  ja  nein 
Wasserversorgung   ja  nein 
Abwasserbeseitigung   ja  nein 
Stromversorgung  ja  nein 
Heizungsmöglichkeit   ja  nein 

Ortsübliche Nettokaltmiete 
a) für Bungalow / Haus mit Heizung:   4,90 € je m² 
b) für Bungalow / Haus ohne Heizung:   2,45 € je m² 

Selbstberechnung der jährlichen Nettokaltmiete:  € 
(Größe der Wohnung x 4,90 bzw. 2,45 x 12 Monate) 

Steuersatz: 15 % der jährlichen Nettokaltmiete 
= zu zahlende jährliche Zweitwohnungssteuer:  € 

Die spätere Darstellung auf dem Bescheid erfolgt mit der Quadratmeter Wohnfläche und dem „Hebesatz“ von 8,82 bzw. 4,41. 
(4,90 x 12 Monate x 15 % = 8,82) bzw. (2,45 x 12 Monate x 15 % = 4,41) 

Ort, Datum, Unterschrift 
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